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RS OGH 1964/12/23 3Ob145/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1964

Norm

EO §9 A

EO 200 Z3

Rechtssatz

Ist die Liegenschaft nach der Löschung der Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens von dem laut

Exekutionstitel verp3ichteten Schuldner veräußert worden, dann kann gegen den Erwerber der Liegenschaft und auf

dieselbe zur Hereinbringung der Forderung des Hypothekargläubigers nur bei Erfüllung der nach § 9 EO geforderten

Voraussetzungen Exekution geführt werden.
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